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I. Lage und Abgrenzung des Plangebietes 
 
 
Die mit dem Bebauungsplan „Hinter der Schmiede, Eben und Ober dem Mühlweg“ überplanten Flächen 

liegen im Nord-Westen der Gemeinde Epfenbach. 

Der Geltungsbereich umfasst die Fläche der „Merian-Schule“, einschließlich des Sportplatzes, die Bebauung 

entlang der „Westliche Ringstraße“, der „Schillerstraße“, der „Eichendorffstraße“, der „Schützenstraße“, der 

„Goethestraße“ sowie der „Ullmannstraße“.  

 

Die Abgrenzung ist dem nachfolgend abgebildeten Luftbild zu entnehmen : 

 

 

 
 

Digitales Orthofoto aus der Veröffentlichung der Landesanstalt für Umwelt  
Baden-Württemberg 
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II. Rechtsgrundlage / Wahl des Verfahrens 
 
 

Die Rechtsgrundlage für die Aufhebung des Bebauungsplanes „Hinter der Schmied, Ebene und Ober dem 

Mühlweg“ und für den Verfahrensablauf sind das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 03.11.2017 (BGBl. I. S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.12.2025 

(BGBl. 2025 I Nr. 348), die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-

nung – BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), die Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (BGBl. S. 581, S. 698), zuletzt geändert durch das Ge-

setz vom 22.07.2025 (GBl. S. 71) mit Wirkung vom 01.09.2025. 

 

Das Verfahren zur Aufhebung des Bebauungsplanes erfolgt auf der Grundlage des § 13 a BauGB im  

„beschleunigten“ Verfahren, ohne die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Hierfür 

sind die Voraussetzungen gegeben, da die Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO weniger als 

20.000 m² beträgt. 

 

Zudem wird weder die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-

weltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, noch be-

stehen Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 2 Nr. 7 b BauGB genannten Schutzgüter 

oder dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schwe-

ren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

 

Die Anwendbarkeit für die Aufhebung ergibt sich aus § 13 a Abs. 4 BauGB. 

 

Im „beschleunigten“ Verfahren gelten die Vorschriften des „vereinfachten“ Verfahrens nach § 13 BauGB 

analog. So wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von der Vornahme einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 

sowie von der Ausarbeitung eines Umweltberichtes gemäß § 2 a BauGB abgesehen. 

Zudem wird von einer frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB ab-

gesehen. 

 
 

III. Anlass der Aufhebung des Bebauungsplanes 
 
 
Die derzeit gültige Planfassung in Form der 5. Änderung des Bebauungsplanes „Hinter der Schmiede, Ebe-

ne und Ober dem Mühlweg“ wurde durch den Gemeinderat am 01.03.1972 als Satzung beschlossen. 

Nach der eingetretenen Rechtskraft des Planwerkes wurde dieses in den darauffolgenden Jahren mehrfach 

fortgeschrieben. Die Neufassung des zeichnerischen Teils erfolgte als 5. Änderung des Bebauungsplanes 

Ende der 70-er Jahre und wurde am 18.02.1980 genehmigt.  
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Der dem Bebauungsplan zugrundeliegende städtebauliche Planungswille der Gemeinde Epfenbach war die 

Ausbildung eines damals neuen Baugebietes, welches geprägt sein sollte von einer Einzelhaus-Bebauung 

mit maximal zwei Wohneinheiten auf Grundstücksgrößen mit Mindestflächen von 500 m². Die geschaffenen 

Straßenräume sollten durch die sie begleitenden Raumkanten geprägt werden. So formulierte der Bebau-

ungsplan einzuhaltende Baulinien und gewährleistete damit, dass die straßenabgewandten Bereiche der 

Grundstücke von einer Bebauung freigehalten werden. 

 

Die Flächen des Geltungsbereiches sind nunmehr, abgesehen von einigen wenigen Baulücken, weitestge-

hend bebaut. Das damalige Ziel und der Zweck des Bebauungsplanes lag in der Schaffung dringend not-

wendiger Bauflächen, um der Eigenentwicklung des Ortes zu entsprechen und Abwanderungstendenzen 

entgegenzuwirken. Dieses Ziel wurde mit der Aufsiedlung und Bebauung des Plangebietes erreicht. 

 

Die formulierten Festsetzungen aus dem Jahr 1972 und die punktuell danach vorgenommenen Nachjustie-

rungen des Planwerkes, primär im zeichnerischen Teil, entsprechend im Einzelnen nicht mehr den heutigen 

Anforderungen der heutigen Zeit. Zu benennen ist in diesem Zusammenhang unter anderem eine maßvolle 

Erweiterung bestehender Gebäude, aber auch die bessere Nutzung und Belichtung vorhandener Dachräu-

me zu Wohnzecken.  

Die sich verändernde Notwendigkeit, den Wärmeenergiebedarf von Gebäuden deutlich zu reduzieren, führt 

im Einzelfall zu der Notwendigkeit, von dem im Planwerk formulieren maximal zulässigen Trauf- und Gebäu-

dehöhen abzuweichen und hat zwischenzeitlich zu zahlreichen notwendigen und nachvollziehbaren Befrei-

ungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes geführt. 

 
Aus heutiger Sicht kann die Feststellung getroffen werden, dass die damalige Zielsetzung des Bebauungs-

planes erreicht wurde. So wurde es durch den Gemeinderat mit der oben formulierten Begründung in der 

Abwägung als sinnvoll erachtet, den Bebauungsplan „Hinter der Schmiede, Eben und Ober dem Mühlweg“ 

aufzuheben. So ist es für die zeitgemäße Weiterentwicklung des beschriebenen Quartiers auch im Sinne 

einer behutsamen Nachverdichtung zielführend, über die Zulässigkeit von Baumaßnahmen zukünftig auf der 

Grundlage des § 34 BauGB durch die Gemeinde jeweils im Einzelfall eine Entscheidung zu treffen. Dem-

nach ist ein Bauvorhaben dann zulässig, wenn er sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bau-

weise und der Grundstücksfläche, die bebaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt 

und das Ortsbild hierdurch nicht beeinträchtigt wird. Hierbei muss ein Bauvorhaben stets, auch unter Würdi-

gung nach baulichen Interessen, mit den öffentlichen Belangen vereinbar sein.  

Ergänzend wird in diesem Zusammenhang auch auf den seit dem 27.10.2025 gültigen Abs. 3 b des § 34 

BauGB verwiesen, nach dem im Einzelfall von dem Erfordernis des Einfügens abgewichen werden kann, 

wenn das Vorhaben der Errichtung eines Wohngebäudes dient. 

 

Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes erlöschen für das Plangebiet die Vorgaben des § 30 BauGB. 

Stattdessen werden die Bauvorhaben auf den Bauflächen zukünftig gemäß den gesetzlichen Vorgaben des 

§ 34 BauGB zugeordnet. 
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IV. Derzeit gültiges Planungsrecht und Folgen der Planaufhebung  
 
 

1. Flächennutzungsplan  
 
Der wirksame Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Waibstadt stellt die Flächen des 

Bebauungsplanes „Hinter der Schmiede, Ebene und Über dem Mühlweg“ als bestehende „Wohnbaufläche“ 

dar.  

 

 
 

Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan  
des Gemeindeverwaltungsverbandes Waibstadt 

 
(hier: Ausschnitt aus den Darstellungen für die Gemeinde Epfenbach) 

 
 
 

2. Regelungsinhalte des Bebauungsplanes „Hinter der Schmiede, Ebene und  
  Ober dem Mühlweg“ 
 
Der derzeit noch rechtskräftige Bebauungsplan setzt als Art der baulichen Nutzung ein „Allgemeines Wohn-

gebiet“ fest, welches sich an diesem Standort auch als ein solches entwickelt hat. 

 

Auf einem Großteil der vorhandenen Baugrundstücke ist die Lage der den Straßenraum begrenzenden Ge-

bäude durch eine Baulinie exakt vorgegeben. Die festgesetzten Bautiefen, von in der Regel 20,00 m, ermög-

lichen für eine Bebauung einen ausreichend großen Gestaltungsspielraum.  
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Zugelassen ist überwiegend eine zweigeschossige Bebauung mit Traufhöhen von maximal 6,00 m, bergseits 

gemessen von der Oberkante des Geländes vor Beginn einer Baumaßnahme. Zulässig sind alle Dachfor-

men; die maximal zulässige Dachneigung beträgt 35°.  

Gemäß dem § 2 der Schriftlichen Festsetzungen sind Dachaufbauten (Dachgauben) unzulässig. 

Weitere stark einengende Vorgaben ergeben sich hinsichtlich zulässiger Standorte für Nebengebäude und 

Garagen. 

 

Die Höhe zulässiger Einfriedungen darf entlang öffentlicher Straßen und „bis zur Hinterkante der Hausfluch-

ten“ das Maß von 1,00 m nicht überschreiten. 

 

Die bis zum Zeitpunkt der Planaufhebung gültigen zeichnerischen und schriftlichen Festsetzungen 

sind der Anlage dieser Begründung zu entnehmen. Sie werden mit dem Aufhebungsbeschluss auf-

gehoben. 

 
 

3. Folgen der Planaufhebung 
 
Bauvorhaben im Geltungsbereich des bisher gültigen Bebauungsplanes „Hinter der Schmiede, Ebene und 

Ober dem Mühlweg“ sind zukünftig auf der Grundlage des § 34 BauGB zu beurteilen. So ist eine Bebauung 

auch weiterhin nur dann zulässig, wenn sie sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 

und der gewählten Standorte einer Bebauung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. 

 

Die bisher sehr streng formulierten Vorgaben, wie beispielsweise der Ausschluss von Dachgauben, aber 

auch die Beschränkung der zulässigen Höhe von Einfriedungen, entfallen. Dennoch muss bei zukünftig allen 

Bauvorhaben und Änderungen der Grundsatz berücksichtigt werden, dass das Ortsbild hierdurch keine Be-

einträchtigung erfahren darf. Den sich möglicherweise durch die Aufhebung des Bebauungsplanes ergeben-

den, im Einzelfall auch negativen Auswirkungen steht ein zukünftig von den Grundstückseigentümern zu 

nutzender höherer Gestaltungsspielraum gegenüber. Dieses ermöglicht die Umsetzung wohnraumschaffen-

der Maßnahmen und gibt den zukünftig erforderlichen Raum für Umbaumaßnahmen im Sinne des Klima-

schutzes. 

 
 

V. Auswirkungen der Bebauungsplanaufhebung  
  auf die Belange des Landschaft- und Naturschutzes 
 
 
Die Aufhebung des Bebauungsplanes erfolgt auf der Grundlage des § 13 a Abs. 1 BauGB im „beschleunig-

ten“ Verfahren. Auf der Grundlage des Gesetzestextes, aber auch aufgrund der mit der Planänderung ver-

bundenen Auswirkungen, wird von der Durchführung einer Umweltprüfung und der Ausarbeitung eines Um-

weltberichtes abgesehen. 

 

Das Plangebiet ist weitestgehend bebaut. So kann die Feststellung getroffen werden, dass die Aufhebung 

des Bebauungsplanes auf die Belange des Landschafts- und Naturschutzes keine negativen Auswirkungen 

haben wird. 
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Ergänzend zu dieser Aussage ist darauf hinzuweisen, dass unabhängig des anzuwendenden Planungsrech-

tes bei jedem Bauvorhaben die Belange des Artenschutzes, auf der Grundlage des Bundesnaturschutzge-

setzes, zu beachten sind. 

 

Durch die Aufhebung der planungsrechtlichen Festsetzungen und damit des nicht mehr anzuwendenden  

§ 30 Abs. 1 BauGB, können zukünftige Umbaumaßnahmen im Sinne des Klimaschutzes leichter realisiert 

werden.  

So kann in der Gesamtbetrachtung die Schlussfolgerung gezogen werden, dass auch durch die Möglichkeit 

einer intensiveren Nutzung bereits in Anspruch genommener Bauflächen, die Aufhebung des Bebauungs-

planes eine positive Wirkung auf die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege, haben kann.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt : Sinsheim / Epfenbach, 25.02.2026 – Gl/Ru 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pascal Wasow, Bürgermeister Architekt 
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Anhang 
 
 
 
 

Vor einer Aufhebung des Bebauungsplanes 
„Hinter der Schmied, Ebene und Ober dem Mühlweg“ 

gültige Fassung der zeichnerischen und schriftlichen Festsetzungen 
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